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 Veröffentlicht am 18.11.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

43/01 Wehrrecht allgemein

Norm

AVG §68 Abs1;

WehrG 1990 §35 Abs1;

WehrG 1990 §36a Abs3 idF 1996/788;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 97/11/0190

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1995/01/17 94/11/0273 2

Stammrechtssatz

Der Einberufung eines Wehrp?ichtigen zur Präsenzdienstleistung steht nicht entgegen, daß der Wehrp?ichtige das

Vorliegen von Befreiungsgründen behauptet. Ein Einberufungsbefehl wäre unter diesem Gesichtspunkt nur dann

rechtswidrig, wenn er im Widerspruch zu einem rechtskräftigen Befreiungsbescheid stünde. Solange eine solche

Befreiung nicht ausgesprochen ist, besteht auf Grund des Gesetzes die Präsenzdienstp?icht (Hinweis E 8.3.1991,

91/11/0013). Daß die Einberufung eines Wehrp?ichtigen auch während eines anhängigen Verwaltungsverfahrens

betreDend Befreiung von der Präsenzdienstp?icht bzw während eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens in

Ansehung eines ein solches Verwaltungsverfahren beendenden negativen Bescheides rechtlich zulässig ist (eine

Beschwerde gegen einen solchen Bescheid ist keiner aufschiebenden Wirkung zugänglich), ändert aber nichts an der

geschilderten eindeutigen Rechtslage betreDend Zulässigkeit der Einberufung. Es ist daher auch keineswegs so, daß

die Rechtswidrigkeit eines in einem Verfahren betreDend Befreiung ergangenen Bescheides ohne weiteres auch die

Rechtswidrigkeit eines Einberufungsbefehles nach sich zöge.
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